
Stadt Köthen 
(Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 3. Sitzung des Hauptausschusses
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 04.01.2010

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

08.12.2009
18:30
19:30

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Wallstraße 1-5
Großer Sitzungsraum 217

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

11 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Kurt-Jürgen Zander (OB), (OB) 
Alexander Frolow (DEZ), (Dezernat 3) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Aris Aleku (Jur.), (030) 
Ingrid Leipold (AL), (Amt 14) 
Ilona Häckel (AL), (Ratsbüro) 
Steffi Paschkowski (Prot), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Mitteldeutsche Zeitung  
Presse Verlag Köthen GmbH 

Tagungsleitung : Kurt-Jürgen Zander 
Der Oberbürgermeister

Schriftführer : Steffi  Paschkowski

Ausschussvorsitzender Protokollführerin

Kurt-Jürgen Zander Steffi Paschkowski





Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Haushaltsrechnung 2008 der Stadt Köthen (Anhalt) 2009256/2  
 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der   
 Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2008 mit der Stellungnahme   
 des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht und Entlastung des   
 Oberbürgermeisters   
2.5 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) 2009272/7  
 aufgrund der Altlastenrecherche und der Erstellung des   
 Altlastenkataloges   
 hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige   
         Öffentlichkeitsbeteiligung   
2.6 Bebauungsplan Nr. 46 "Am ehemaligen Krankenhaus Süd" 2009279/2  
 hier: Beschluss über den Erschließungsvertrag   
2.7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 54 „Erweiterung Betonwerk mit 2009265/4  
 Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes `Gewerbegebiet   
 Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`“   
 hier: Beschluss zur Erweiterung des Geltungsbereiches; Beschluss zur   
 Billigung des Planentwurfes und zur öffentlichen Auslegung      
2.8 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 4.-28./96 der 28. Sitzung 2009252/2  
 des Stadtrates vom 07.11.1996 für den Bebauungsplan Nr. 20 "Am   
 ehemaligen Heizhaus" auf dem Gelände des ehemaligen   
 Militärflugplatzes der Stadt Köthen (Anhalt)     
2.9 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 5.-28./96 der 28. Sitzung 2009253/2  
 des Stadtrates vom 07.11.1996 für den Bebauungsplan Nr. 21 "Am   
 ehemaligen Exerzierplatz" auf dem Gelände des ehemaligen   
 Militärflugplatzes der Stadt Köthen (Anhalt)     
2.10 1. Änderung Aufwertungsplan Gebiet Altstadt 2009 2009274/2  
2.11 Information KiTa "Waldfrieden" 2009283/1  
2.12 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Köthen-West 2009263/1  
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 05/StR/11/013   
3.5 Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet Köthen-West 2009264/1  
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 05/HA/11/003   
3.6 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

3. Sitzung Hauptausschuss 08.12.2009
 
1.1
Der OBm stellt die Beschlussfähigkeit bei 8 anwesenden Mitgliedern sowie die 
Ordnungsmäßigkeit der Ladung zu Beginn der Sitzung fest.
 
2.1
Die Niederschrift vom 12.11.2009 (öffentlicher Teil) wird bei 6 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen beschlossen.
 
2.2
StRn Take wird mit 9-Ja-Stimmen zur stellvertretenden Ausschussvorsitzenden des 
Hauptausschusses gewählt.

Der OBm informiert über den aktuellen Stand des Finanzausgleichsgesetzes.
Es wird mit Zuwendungen von 500.000 € bis 600.000 € gerechnet. Allerdings wird durch die 
Überzahlung im Jahr 2009 der Haushaltansatz 60.000 € unter den jetzigen liegen.
Positiv kann jedoch gesagt werden, dass bei den investiven Zuwendungen eine 
Mehreinnahme für die Stadt Köthen zu erwarten ist.
Der OBm informiert weiter, dass aus dem Investpaket die Stadt Köthen Mittel für die 
Naumannschule und die Heinz-Fricke-Halle erhalten hat. Des Weiteren können 
Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ durchgeführt werden, die 
Kindertagesstätte „Waldfrieden“ kann komplett saniert werden, an der Kastanienschule 
können Wärmedämmmaßnahmen vorgenommen werden, und an der Radtkeschule werden 
Baumaßnahmen durchgeführt werden.
Des Weiteren gibt der OBm den Hinweis, dass es bei der Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes eine Sitzreduzierung gibt.  

2.3
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils wird einstimmig bestätigt.

2.4
Der OBm erklärt sich für befangen und nimmt weder an der Beratung noch an der 
Abstimmung dieses Tagesordnungspunktes teil. Er übergibt den Vorsitz seiner 
Stellvertreterin StRn Take.

StRn Hinze wünscht nähere Informationen über die Anschaffung von 3 Geschirrspülern in 
Kindertagesstätten,  einen nicht belegten Betrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
Zuschüsse für Festivitäten in  Merzien und  die Überzahlung von Mittel an Freie Träger.

Herr Frolow geht auf die „Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Bericht des 
Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2008“ 
ein und erklärt, dass es sich bei den Geschirrspülern um notwendige und unabweisbare 
Ersatzbeschaffungen gehandelt hat. Von den alten Geräten wurde eins verschrottet und 
eins dient als Ersatzteilgerät. Im Zuge der Doppik wird eine Inventarliste eingeführt.
Zu dem nicht belegten Betrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft erklärt er, dass dieser 
Betrag  zurückgefordert wurde.
Der Ortsbürgermeister von Merzien wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass in Zukunft keine 
Abrechnungen ohne Steuernummer mehr erfolgen.
Hinsichtlich der Überzahlung an Freie Träger teilt er mit, dass die Überzahlung nicht 
bemerkt, aber nach dem Hinweis des RPA die Beträge zurückgefordert wurden.



2.11
StRn Hinze möchte wissen, ob die Schließung der Kindertagesstätte für ein Jahr überhaupt 
möglich ist und ob Probleme bzgl. der Fördermittel zu erwarten sind. Außerdem hat sie 
gehört,  dass bei der Lebenshilfe kein 
100 %iges  Interesse besteht. Weiterhin fragt sie, ob die Lebenshilfe auf das Personal der 
Stadt angewiesen ist.

Der OBm erklärt, das die Kindertagesstätte für ein Jahr geschlossen werden kann, ohne 
dass die Fördermittel verfallen, da sie dem Zweck entsprechend eingesetzt werden und die 
Kindertagesstätte nach einen Jahr auch als diese wieder geöffnet wird. Außerdem erklärt er, 
dass ihm keine Zurückhaltung des Trägers bekannt ist.
Im Falle eines Zurückziehens der Lebenshilfe würde die Stadt die Einrichtung weiter 
betreiben.
Hinsichtlich des Personals kann er die Frage nicht beantworten, wie der Träger das 
Personalproblem lösen will.
Der Personalübergang ist mit der Schließung der Einrichtung hinfällig geworden, die 
Mitarbeiterinnen können, wenn sie es wünschen, bei der Stadt verbleiben.

2.12
StRn Werndl möchte wissen, ob bei der Fasanerie schon eine Bauabnahme durchgeführt 
wurde, da der Rad- und Fußweg mangelhaft sind. Des Weiteren möchte Sie wissen, wo die 
alten Natursteinborde hingekommen sind.  

Der OBm erklärt, dass erst der Abwasserzweckverband eine Bauabnahme durchführen 
wird, bevor es der Stadt Köthen (Anhalt) übergeben wird, im Stadtrat wird es hierzu nähere 
Informationen geben.

StRn Hinze erklärt, dass es einen Beschluss mit der festgelegten Höhe des Zuschusses für 
das Stadtfest gibt mit der Maßgabe, dass der Eintritt frei ist.
Weiterhin weist sie auf einen Antrag bzgl. Freitischen im SK hin und äußert die Hoffnung, 
dass die Verwaltung daran arbeitet.
Der OBm erklärt, dass sich die Stadtveraltung an die Vorlage des Landkreises anlehnen 
wird. 
Zum Stadtfestzuschuss erklärt er, dass der Stadtrat jederzeit per Beschluss eine 
Modifizierung der Zuschussbedingungen beschließen kann.

Ende öffentlicher Teil: 19:07 Uhr


